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Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: 6102.0.85 / 09.10.2020  

 
Zwischenbenachrichtigung 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Georg-Wrede-Straße“ 
 
Stellungnahme der DB AG gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Gemarkung:  Freilassing 
 
Antragsteller:  Stadt Freilassing, Münchener Straße 15, 83395 Freilassing 
 
Strecke   5740 Freilassing – Bad Reichenhall, ca. km 0,46 bis 0,7 l.d.Bahn 
 

 

Sehr geehrte Frau Renner,   
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG, DB Station&Service AG und DB Energie 
GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Zwischenbenachrich-
tigung zum o. g. Verfahren, da noch nicht alle Fachstellen geantwortet haben. 

Wir bitten dies zu entschuldigen und werden Ihnen unverzüglich nach Vorliegen der fehlenden 
Rückmeldung eine endgültige Stellungnahme zusenden. 

Gegen die geplante Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden 
Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine 
Bedenken.  
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Die Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz verpflichtet, ihren Betrieb sicher 
zu führen und die Eisenbahnstruktur sicher zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu 
halten (§ 4 Absatz 3 Allgemeines Eisenbahngesetz – AEG). 

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen der gewöhnliche 
Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und 
Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen 
keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat an dieser Stellungnahme nicht mitgewirkt. Wir bitten, das 
Eisenbahnbundesamt am Verfahren zu beteiligen. 

Die Anschrift lautet: Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Arnulfstraße 9-11, 80335 München. 
 

1. Immobilienrelevante Belange 

Es befinden sich keine Flächen der DB AG im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Bei vorübergehender Inanspruchnahme von bahneigenen Flächen durch Dritte ist vor Beginn der 
Baumaßnahme eine vertragliche Regelung erforderlich. Bahnflächen dürfen ohne vertragliche 
Regelung nicht in Anspruch genommen werden. 

Die Abstandsflächen gemäß § 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche 
Bestimmungen sind einzuhalten. Da die DB Netz AG im betreffenden Streckenbereich Ausbau-
planungen hat, ist die Übernahme von Abstandsflächen ausgeschlossen. 

Freistellung von Bahnbetriebszwecken  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind ehemalige Bahnflächen enthalten. 

Die o.g. Planung betrifft einen Kaufgegenstand, der an die Stadt Freilassing verkauft wurde. Auf 
den Kaufvertrag inklusive Nachtrag und die dort geregelten Rechte wird verwiesen. Sämtliche mit 
dem Kaufvertrag übernommenen Verpflichtungen und Verzichte –auch soweit sie nicht dinglich 
gesichert sind-, sind vom Antragsteller und dessen Rechtsnachfolger vollumfänglich zu berück-
sichtigen.  

Veränderungen und Maßnahmen an Dienstbarkeitsanlagen der DB AG dürfen nicht ohne Geneh-
migung des Dienstbarkeitsberechtigten der DB AG erfolgen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind alle Flächen von Bahnbetriebszwe-
cken freigestellt. 

Bautstelleneinrichtungsfläche für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Freilassing 

Die im beiliegenden Planausschnitt gekennzeichnete Fläche ist von DB Station&Service AG als 
BE Fläche für das Vorhaben barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Freilassing (Aktenzeichen des 
Planfeststellungsverfahrens: 31.2-3532.1-728R der Regierung von Oberbayern) festgesetzt. Es 
besteht eine Veränderungssperre im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. 

Zudem gibt es dafür keine Ausweichmöglichkeit, da der Zeitplan eingehalten werden soll. 

Der eigentliche Baubeginn ist für 2024 angesetzt. Leider ergeben sich aktuell Bedenken des EBA, 
die Hausbahnsteigkürzung betreffend. 

Somit kann eine Verzögerung des Baubeginns nicht ausgeschlossen werden. 
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Bitte wenden Sie sich für Rückfragen bei DB Station&Service AG an den Projektleiter, Herrn 
Andrej Weihe. Sie erreichen Herrn Weihe bei der DB Station&Service AG – Planung Bayern Süd 
B (I.SP-S-IP3), Goethestraße 4, 80336 München, Tel.: 089/1308-49418, Mobil: 01523/7515242 
oder per Mail: andrej.weihe@deutschebahn.com. 

 

2. Infrastrukturelle Belange: 

Hinweise DB Netz AG, Fachbereich Fahrbahn: 

Bei der Nutzung muss aber bedacht werden, dass die Grundstücksgrenze entlang von Gleis 73 
im Regelichtraum verläuft. 

Für uns am besten wäre ein Sicherheitsabstand von 2 Meter zur Grundstücksgrenze entlang von 
Gleis 73 um hier den Regellichtraum freizuhalten. 

Dies ist dadurch eingehalten, dass das an Gleis 73 angrenzende Flurstück mit der Nr. 976/30, 
Gem. Freilassing, nicht mehr im Geltungsbereich des Bebauungsplans enthalten ist. 

Zuwegung zu Weiche 34: 

Eine Zuwegung auf Höhe der Weiche 34 ist für Instandhaltung und Wartung erforderlich. Hierzu 
sind entsprechende Flächen freizuhalten. Dies ist im Bebauungsplan so festgesetzt worden. 

 

3. Allgemeine Hinweise für Bauten nahe der Bahn: 

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 

Die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen muss jederzeit gewährleistet sein.  

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Si-
cherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebs-
störende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
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Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den an-erkann-
ten Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischer Bedin-
gungen und einschlägigen Regelwerke, zu erfolgen. 

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch 
während der Bauzeit.  

Sollte ein Betreten der Bahnanlagen notwendig werden, ist rechtzeitig im Vorfeld eine örtliche 
Einweisung durchzuführen, die Seite 1 des Sicherungsplanes ist vorzulegen. Außerdem dürfen 
die Arbeiten nur im Schutz von Sicherungsposten bzw. anderen zugelassenen Sicherungsver-
fahren ausgeführt werden. 

Der Bereich der Gleisanlagen darf ohne Sicherungsposten nicht betreten werden. Sicherungs-
posten sind bei einem bahnzugelassenen Sicherungsunternehmen zu bestellen. 

Das Betreten von Bahnanlagen durch Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Die Erlaub-
niskarte für Dritte zum Betreten der Bahnanlagen für Vermessungsarbeiten, zur Entnahme von 
Bodenproben etc. wird gemäß DB Ril 135.0201 bei der DB Netz AG beantragt. 

Zur Unterstützung in derartigen Fällen wenden Sie sich bitte an die DB Netz AG, Oberbau Frei-
lassing (I.NA-S-N-MÜ-IO01)), Herrn Josef Fickler, Bezirksleiter Fahrbahn. Sie erreichen Herrn 
Fickler bei der DB Netz AG, Rupertusstr. 1, 83395 Freilassing, Tel. 08654/471525, Mobil: 
0160/97462602 sowie per Mail: josef.fickler@deutschebahn.com.  

Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der 
Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabstän-
den zwingend vorgeschrieben.  

Grundsätzlich ist für Baumaßnahmen ein Abstand von 5 m zur Gleisbereich einzuhalten. 

Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind die Veröffentlichungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUV Vorschrift 72, DGUV 
Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB Konzernrichtlinien 132.0118, 132.0123 
und 825 zu beachten. 

Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im 
Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge der-
art einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelände 
oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird.  

Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgewor-
fen werden können (Sturm, Vandalismus usw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemäß VDE-Richtlinien 
vorzusehen.  

Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und 
ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechts-
nachfolger.   

Die Bauherrn haben zu gewährleisten, dass von Kunden / Besuchern der Betriebe keine Gefähr-
dung des Eisenbahnbetriebes ausgeht oder DB Anlagen beeinträchtigt werden.  
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Kranvereinbarung: 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder 
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragstel-
ler bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.  

Können bei einem Kraneinsatz oder Baggereinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn über-
schwenkt werden, so ist mit der DB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschlie-
ßen, die mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bah-
nerdung wird hingewiesen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zu den Bahnbetriebsanlagen ist mit der DB 
Netz AG unter nachfolgender Adresse eine Baudurchführungsvereinbarung abzuschließen, da-
mit der Betrieb oder die Anlagen der DB Netz AG während der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt 
oder beschädigt werden. In dieser Vereinbarung ist auch eine Kranvereinbarung enthalten. Alle 
hieraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers oder dessen Rechtsnachfol-
gern.  

Können bei einem Kraneinsatz oder Baggereinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn über-
schwenkt werden, so ist mit der DB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschlie-
ßen, die mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bah-
nerdung wird hingewiesen. 

Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum Vorhaben 
bei der DB Netz AG, Herr Prokop, I.NF-S-D, Tel.: 089/1308-72708, Mail: wolfgang.prokop@deut-
schebahn.com, Richelstr. 1, 80634 München, einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher 
Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen. 

Bei Einsatz eines Baggers ist ein Sicherheitsabstand von >= 5,0 m zum Gleis einzuhalten, an-
sonsten ist eine Absicherung des Baggers mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich. 

Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten (Stützbereich) durchgeführt werden.  

Wenn dies nicht möglich ist, ist rechtzeitig vor Baubeginn eine geprüfte statische Berechnung 
durch den Bauherrn vorzulegen (DB Konzernrichtlinien 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2). 
Dieser muss von einem vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zugelassenen Prüfstatiker geprüft 
worden sein. Es ist nachzuweisen, dass durch das geplante Bauvorhaben die Bahnbetriebsanla-
gen nicht in ihrer Standsicherheit beeinträchtigt werden. 

Erdarbeiten innerhalb des Stützbereichs von Eisenbahnverkehrslasten dürfen nur in Abstimmung 
mit der DB Netz AG und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ausgeführt werden.  

Im Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise dürfen keine Grabungs- / Rammarbeiten 
durchgeführt werden. Rammarbeiten zur Baugrubensicherung (auch außerhalb des Druckberei-
ches von Eisenbahnverkehrslasten) dürfen nur unter ständiger Beobachtung des Gleises durch 
Mitarbeiter der DB Netz AG erfolgen. Die Bauüberwachung ist rechtzeitig über den Termin zu 
verständigen. 

Der Stützbereich ist definiert in den DB Konzernrichtlinie 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2. 
Geländeanpassungen im Bereich der Grundstücksgrenze sind unter Beachtung der DB Konzern-
richtlinien 800.0130 und 836 zulässig.   
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Eine Rückverankerung der Baugrubensicherung im Stützbereich ist grundsätzlich nicht er-
wünscht. 

Bei Abbrucharbeiten ist die Staubentwicklung in Grenzen zu halten. Sie darf die freie Sicht im 
Bereich der Gleisanlagen, insbesondere des Bahnübergangs, nicht einschränken.  

Sollte mit Wasser zur Vermeidung der Staubemissionen gearbeitet werden, so ist in jedem Fall 
eine Lenkung des Wasserstrahls auf die Bahnanlage auszuschließen. Es muss in jedem Fall 
dafür gesorgt werden, dass keine Teile der Abbruchmassen auf die Bahnanlage (Gleisbereich) 
gelangen können (Vermeidung von Betriebsgefährdungen). 

Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Grenzsteine sind vor 
Baubeginn zu sichern. Sie dürfen nicht überschüttet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls 
sind sie zu Lasten des Bauherrn neu einzumessen und zu setzen. 

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche 
Bestimmungen sind einzuhalten. 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. 
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass un-
ter keinen Umständen Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelan-
gen.  

Bei Aufschüttungen von Baumaterial sind die Schutzabstände zu spannungsführenden Teilen 
einzuhalten.  

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt 
werden (DB Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, War-
tungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen.  

Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, 
Erdaushub etc. nicht verändert werden. 

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatz-
beleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise etc. hat der Bauherr sicherzu-
stellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, 
Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 

Bei Bepflanzungen ist grundsätzlich zu beachten, dass Abstand und Art der Bepflanzung entlang 
der Bahnstrecke so gewählt werden müssen, dass diese bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen 
fallen können. Der Mindestpflanzabstand zur nächstliegenden Gleisachse ergibt sich aus der 
Endwuchshöhe und einem Sicherheitsabstand von 2,50 m. Diese Abstände sind durch geeignete 
Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. 

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers hin. 
Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der 
Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt wer-
den. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf 
Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 
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Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Brems-
staub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.).  

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls vom 
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG wei-
terhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 

Oberleitung: 

Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen hier-
mit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und die hier-
gegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen.  

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit aller durch die Errichtung und die geplante Maß-
nahme betroffenen oder beanspruchten Betriebsanlagen der Eisenbahn ist ständig und ohne Ein-
schränkungen, auch insbesondere während der Baudurchführung, zu gewährleisten.  

Bei allen Arbeiten im Bereich von Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) ist das bautech-
nische Regelwerk der DB Netz AG in Verbindung mit der „Eisenbahnspezifischen Liste Techni-
scher Baubestimmungen“ (ELTB) der Deutschen Bahn AG zu beachten. 

Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der 
Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabstän-
den zwingend vorgeschrieben.  

Gegenüber allen stromführenden Teilen sind Sicherheitsabstände bzw. Sicherheitsvorkehrungen 
nach VDE 0115 Teil 3, DB-Richtlinie 997.02 einzuhalten bzw. vorzusehen.  

Bei Bauarbeiten in der Nähe von Oberleitungen / Oberleitungsanlagen sind die Veröffentlichun-
gen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 4 und DV 462 zu beachten. 

Die Funktionsweise der Oberleitungsanlage darf zu keinem Zeitpunkt in ihrer Verfügbarkeit be-
einträchtigt werden. 

Die einschlägige Sicherheitsrichtlinie der Oberleitung Richtlinie 132 0123, alle Richtlinien der DB 
Netz AG und VDE Vorschriften sind zu berücksichtigen. 

Bei Arbeiten in der Nähe der Oberleitung ist grundsätzlich ein Sicherheitsabstand von 3 m einzu-
halten. Ansonsten gelten die Abstände aus dem Auszug der DIN EN 50-122.  

Es ist ein Schutzabstand von 3m zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung ist mit 
allen Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialien, Personen sicherzustellen und einzuhalten.  

Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gleisabstand =< 4m) sind bahnzuerden, ggf. 
muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden.  

Einfriedungen im Rissbereich der Oberleitung sind bahnzuerden, ggf. ist ein Prellleiter anzubrin-
gen.  

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (=2,50m) zu bahngeerdeten Anlagen sind ebenfalls 
bahnzuerden. 

Zur Sicherung der Standsicherheit der Oberleitungsmasten darf im Druckbereich der Maste keine 
Veränderungen Bodenverhältnisse stattfinden. In diesem Bereich darf weder an- noch 
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abgegraben werden. Bei Unterschreitung des Abstandes ist ein statischer Nachweis für die be-
troffenen Masten vom Veranlasser zu erbringen. 

Bei Grabarbeiten innerhalb eines Umkreises von 5m um Oberleitungsmaste (5m ab Fundament-
aussenkante) ist ein Standsicherheitsnachweis durch EBA-zertifizerten Prüfstatiker vorzulegen.  

Die Oberleitungsmasten müssen für Instandhaltung/ Entstörungsarbeiten jederzeit allseitig zu-
gänglich bleiben. 

Der sicherheitsrelevanter Einflussbereich der Vegetation ist zu beachten. 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften je-
derzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen ge-
rechnet werden muss.  

Telekommunikationskabel: 

Bearbeitungsnummer: 2020029532 DB Kommunikationstechnik GmbH 

Auskunft im Auftrag der DB Netz AG:   

Der angefragte Bereich enthält keine Fernmeldekabel oder TK- Anlagen der DB Netz AG.  

Auskunft der Vodafone GmbH:   
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Der angefragte Bereich enthält keine Kabel oder TK-Anlagen.   

Ein Kabellageplan für den Bereich liegt zu Ihrer Information bei. 

Auf Strafbarkeit nach StGB §§ 315, 316 b) und 317 bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädi-
gung von Kabeln wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

Der Bauherr ist verpflichtet, die örtlich zuständigen Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Was-
ser, Kanal usw.) über evtl. vorhandene Kabel oder Leitungen selbst zu befragen und deren Lage 
örtlich festzulegen.  

Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst den 
dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen.  

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden 
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens 
abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben.  

Wir bitten Sie als Bauherrn, in Ihrem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass Ihre Auftragnehmer 
bzw. die den Bau ausführenden Personen über die in dieser Zustimmung aufgeführten Bedin-
gungen sowie die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb in geeigneter Weise unterrichtet werden. 
Ferner ist darauf hinzuwirken, dass die Bedingungen und Hinweise auch eingehalten werden. 

Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o.Ä.), Kreuzungen von Bahnstrecken 
mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige 
Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien, Team Leitungskreuzung bzw. 
Team Gestattungen, Barthstraße 12, 80339 München, zu stellen.   

Informationen zur Leitungskreuzungen, Antragstellung und dem Prüfverfahren sind im Internet 
unter folgender Adresse abrufbar: http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/Ver-
legung_von_Leitungen.html 

Die Richtlinien der DB (Druckausgaben und CD-ROMs) sind kostenpflichtig über den „Kunden-
service für Regelwerke, Formulare und Vorschriften" unter der folgenden Adresse erhältlich:  
 
DB Kommunikationstechnik GmbH  
Medien- und Kommunikationsdienste,  
Informationslogistik,  
Kriegsstraße 136,  
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 938-5965, Fax: 069 / 265-57986  

E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com   

Online Bestellung: www.dbportal.db.de\dibs 

 
Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so behält 
sich die DB AG weitere Auflagen und Bedingungen vor. 

Anträge auf Baugenehmigung für das geplante Vorhaben mit aussagekräftigen und maßstäbli-
chen Planunterlagen (Ansichten, Schnitte, Freiflächengestaltungsplan, Entwässerungsplan und 
Abstandsflächenplan) sind uns erneut unter Angabe des o. g. Aktenzeichens zur Stellungnahme 
vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 
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Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den Be-
schluss zu übersenden. 

+++++++ Wir bitten um Beachtung, dass wir trotz der aktuellen Corona-Virus-Pandemie bemüht 
sind, die Bearbeitung der Beteiligungen der DB AG und ihrer Konzernunternehmen im Rahmen 
von Planungs- und Bauvorhaben Dritter innerhalb der gesetzlichen bzw. behördlichen Fristen zu 
bearbeiten, dies aber aufgrund der aktuellen Situation nicht durchgehend gewährleistet werden 
kann.  

Wir bitten diesbezüglich um Verständnis und um Berücksichtigung in den betroffenen Verfah-
ren.+++++++ 

Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an Herrn Betz. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien, Region Süd 
 
 
 
 
i.V. Dieter Betz     i.A. Lina Dailidenaite 
 
 
 
Anlagen:  

 Kabellageplan TK 
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